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MITWIRKUNG IM KINDER- UND JUGENDHILFERECHT 
 

I. Mitwirkung im Sozialleistungsrecht gemäß §§ 60 ff. SGB I und Verhältnis zu den 
Leistungen nach SGB VIII 

 

Anders als zu den übrigen Sozialgesetzbüchern besteht zum SGB I kein Vorrang-/ 

Nachrangverhältnis.  

 

Das SGB I statuiert als allgemeiner Teil des Sozialleistungsrechts Regeln, die für sämtliche 

Sozialleistungsträger, aber auch für sämtliche Sozialleistungsbeantragende bestehen. 

 

 

a. Sinn und Zweck der §§ 60 ff. SGB I 
 

Sinn und Zweck der „Mitwirkung“ des Beantragenden von Sozialleistungen ist ausschließlich 

die Aufklärung des Sachverhalts, also ob die Voraussetzungen für die begehrte 

Sozialleistung vorliegen. 

 

§ 66 Abs. 1 SGB I: „Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen 

Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung 

des Sachverhalts erheblich erschwert […]“. 

 

Es handelt sich also um eine rein „formale“ Mitwirkung im Gegensatz zu einer „inhaltlichen“. 

 

 

b. Übertragbarkeit auf die Regelungen des SGB VIII 
 

Die §§ 60 ff. SGB I sind grundsätzlich relevant bei der Beantragung von Hilfen zur Erziehung, 

Hilfen bei (drohender) seelischer Behinderung oder Hilfen bei Volljährigkeit, aber nur 

hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen, z.B. Einholung von Gutachten des KJPD, SPZ, 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, Teilnahme an Hilfeplankonferenzen. 

 

„Materiellrechtlich“ ist unter „Mitwirkung“ oder „Bereitschaft zur Mitwirkung“ im Sinne der 

oben genannten Hilfen nach SGB VIII eine generelle Voraussetzung bei der Gewährung 

persönlicher Hilfen zu verstehen: 

 

HzE, Hilfen nach § 35a SGB VIII wie auch Hilfen nach § 41 SGB VIII sind keine reinen 

Dienstleistungen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe und ohne Mitwirkungsbereitschaft der 

Hilfeempfänger wenig erfolgversprechend. 
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II. Praxis und Rechtsprechung bezüglich „Mitwirkung“ im Rahmen des § 41 SGB 
VIII 

 

a. Bestimmtheitsgrundsatz (§ 31 SGB I) 
 

Der Bürger muss erkennen können, welche Rechtsfolgen sich eventuell aus seinem 

Verhalten ergeben. Die staatliche Reaktion auf Handlungen muss voraussehbar sein, 

andernfalls wäre der Bürger der Willkür des Staates ausgesetzt. Damit ist festgelegt, 

dass vor allem für Gesetzestexte und für Verwaltungsakte, also immer wenn der 

Staat dem Bürger gegenüber auftritt, eine hinreichend klare Formulierung und eine 

Bestimmung der Rechtsfolgen Voraussetzung sein muss. Dies steht häufig im Konflikt 

mit der notwendigen Abstraktheit, mit der vor allem Gesetze formuliert werden 

müssen, damit sie auch alle relevanten Fälle regeln. 

 

Das Jugendwohlfahrtsgesetz hatte eine Mitwirkungsbereitschaft noch ausdrücklich 

normiert: 

 

Wortlaut § 6 Abs. 3 Satz 1 Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG): 

 

„Ist im Rahmen von Hilfen zur Erziehung nach den Absätzen 1 und 2 in Verbindung mit 

§ 5 Abs. 1 eine Maßnahme zur schulischen oder beruflichen Bildung einschließlich der 

Berufsvorbereitung eingeleitet worden, so kann diese Maßnahme über den Zeitpunkt 

der Volljährigkeit hinaus fortgesetzt werden, wenn der Volljährige dies beantragt und 

sich bereit erweist, am Erfolg dieser Maßnahme mitzuwirken.“ 

 

 

Wortlaut § 75a Abs. 1 Satz 1 JWG:  

 

„Ist im Rahmen der Freiwilligen Erziehungshilfe oder der Fürsorgeerziehung eine 

Maßnahme zur schulischen oder beruflichen Bildung einschließlich der 

Berufsvorbereitung eingeleitet worden, so kann diese Maßnahme über den Zeitpunkt 

der Volljährigkeit hinaus fortgesetzt werden, wenn der Volljährige dies beantragt und 

sich bereit erweist, am Erfolg dieser Maßnahme mitzuwirken.“ 

 

Anders als im § 6 JWG und § 75 JWG ist im § 41 SGB VIII weder eine Antragspflicht, 

noch eine Bereitschaft, am Erfolg der Maßnahme mitzuwirken, niedergeschrieben. 

 

Eine grundsätzliche Bereitschaft, Hilfe anzunehmen und an der eigenen 

Persönlichkeitsentwicklung mitzuarbeiten, Verantwortung für sich zu übernehmen, 

ist eine inhärente Voraussetzung für das Erreichen des Hilfeziels. 

 

Aber eine ausdrückliche Normierung der Mitwirkungsbereitschaft des jungen 

Menschen könnte in der Praxis als Vorwand dienen, „schwierige“ und phasenweise 

auch „desinteressierte“ junge Menschen vorschnell aus der Hilfe zu entlassen und 

ihnen damit häufig eine letzte Möglichkeit gesellschaftlicher Integration zu nehmen. 
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Im Gegenteil ist Teil der Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und 

eigenverantwortlichen Lebensführung auch mal die Motivation des jungen 

Volljährigen zur Überbrückung von „Durststrecken“. 

 

Fehlt indes die grundsätzliche Bereitschaft des jungen Volljährigen, an der Erreichung 

der Hilfeziele aktiv mitzuwirken, so kommen Leistungen nach § 41 SGB VIII nicht in 

Betracht. 

 

Es gibt wenig verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung. Die Verwaltungsgerichte 

zeigen sich jedoch, wenn sie sich dazu äußern, sehr großzügig und an den 

Bedürfnissen und Herausforderungen der jungen Volljährigen hinsichtlich ihrer 

Verselbständigung und Persönlichkeitsentwicklung orientiert: 

 

Das OVG Nordrhein-Westfalen, erwähnt die Frage der Mitwirkungsbereitschaft 

junger Volljähriger in seinem Urteil vom 21.03.2014, Az. 12 A 1211/12, nur als 

Nebenbemerkung: 

 

„Besteht nämlich, wie es hier der Fall war, nach Einstellung einer Hilfeleistung der 

Erziehungshilfebedarf unverändert fort, ist allenfalls unter sehr engen 

Voraussetzungen – die hier nicht vorlagen – darauf zu schließen, dass eine jegliche 

weitere Gewährung von gegebenenfalls auch andersartiger Erziehungshilfe absehbar 

ungeeignet erscheint, weil im Zeitpunkt der Beendigung der Hilfe anzunehmen ist, 

dem betroffenen Minderjährigen fehle es an der Mitwirkungsbereitschaft. Wenn 

selbst bei der Hilfe für junge Volljährige zu bedenken ist, dass eine mangelnde 

Mitwirkung des Hilfebedürftigen gerade auch durch Erziehungs- oder 

Entwicklungsdefizite, denen mit der Hilfe begegnet werden kann, bedingt sein mag, 

und insofern eine gewisse Zurückhaltung geboten ist, wenn ein Ausschluss der 

(weiteren) Hilfegewährung wegen Kooperationsunwilligkeit des Betroffenen in Rede 

steht, so gilt dies erst recht bei der auf Kinder und Jugendliche zugeschnittenen 

Erziehungshilfe. Dort muss typischerweise mit sprunghaftem Verhalten und 

unüberlegten Willensäußerungen der Minderjährigen gerechnet werden. Eine zum 

Ausdruck gebrachte Ablehnung der weiteren Inanspruchnahme von Jugendhilfe wird 

häufig – und so auch hier – nicht darauf schließen lassen können, dass sie Ausdruck 

einer deutlich gefestigten und absehbar nicht veränderlichen inneren Haltung ist.“  

(Rz. 88-90) 

 

 

Dasselbe OVG Nordrhein-Westfalen hat in seinem Beschluss vom 13.01.2012, Az. 12 
B 1583/11, in dem es Prozesskostenhilfe für einen Antragsteller ablehnte, umfassend 

und ausführlich dargestellt, welche Anforderungen es an die Mitwirkungsbereitschaft 

von Hilfesuchenden nach § 41 SGB VIII stellt und weshalb es diese Voraussetzungen 

bei diesem Antragsteller nicht als vorliegend betrachtete. Tatsächlich sind die 

Anforderungen ausgesprochen niedrig: 

 

„Der Schwerpunkt der Hilfen nach § 41 SGB VIII liegt daher auf der Gewährung 

erzieherischer, (sozial)pädagogischer und damit ggf. verbundener therapeutischer 

Hilfeleistungen. (Rz. 8) 
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[…] Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII setzt schließlich schon dem Wortlaut 

der Vorschrift nach eben dem grundsätzlichen – sozialpädagogischen – Hilfebedarf die 

Eignung und die Notwendigkeit der Maßnahme voraus. Leistungen der Jugendhilfe im 

Sinne des § 41 SGB VIII sind unter anderem dann ungeeignet, wenn es an der 

notwendigen Motivation des Leistungsberechtigten fehlt, der Zielsetzung der 

Vorschrift entsprechende erzieherische oder sozialpädagogische Leistungen 

überhaupt in Anspruch zu nehmen, und – um die Fälle nicht vorschnell aus der 

Leistungsberechtigung auszuschließen, in denen die fehlende Mitwirkungsbereitschaft 

ein Merkmal der verzögerten Persönlichkeitsentwicklung oder wie hier der seelischen 

Behinderung ist – auch nicht erwartet werden kann, dass eine fehlende oder gering 

ausgeprägte Motivation zur Mitarbeit durch Beratung oder persönliche Unterstützung 

zumindest geweckt, gestärkt oder stabilisiert werden kann. (Rz. 10)  

 

[…] 

 
Mit der entscheidungstragenden Annahme des Verwaltungsgerichts, es fehle 

aufgrund der aus den Verwaltungsvorgängen ersichtlichen Vorgeschichte des 

Antragsellers ungeachtet dieses grundsätzlichen Hilfebedarfs an der Eignung 

jugendhilfrechtlicher Maßnahmen im Sinne des § 41 SGB VIII, weil der Antragsteller 

nicht mitwirkungsbereit sei, hat sich der Antragsteller in seiner 

Beschwerdebegründung nicht substantiiert auseinandergesetzt. Er hat vielmehr, wie 

schon in der Antragsschrift, in der er lediglich allgemein auf einen nicht näher 

spezifizierten hohen Bedarf an Nachhilfe- und Nachschulung sowie einen ebenfalls 

nicht näher konkretisierten oder attestierten therapeutischen Bedarf hingewiesen hat, 

keine Angaben dazu gemacht, an welchen (sozial)pädagogischen, erzieherischen oder 

betreuenden Leistungen aus dem Leistungsspektrum des § 41 Abs. 2 SGB VIII er bereit 

ist oder sich zumindest vorstellen kann mitzuwirken. Er verweist nur darauf, es sei ihm 

daran gelegen, den Realschulabschluss zu erwerben. Dem lässt sich jedoch auch nicht 

ansatzweise entnehmen, mit welchen unterstützenden und begleitenden 

pädagogischen Hilfeleistungen des Jugendamts dieses Ziel seiner Vorstellung und 

seinen Wünschen nach erreicht werden soll. Die von ihm wohl angestrebte isolierte 

Übernahme der Fahrtkosten zur Schule sowie die ohnehin außerhalb einer stationären 

Unterbring nicht mögliche Übernahme der Kosten des Lebensunterhalts wird – wie 

oben ausgeführt – der Zielsetzung des § 41 SGB VIII, Hilfen für die 

Persönlichkeitsentwicklung und die eigenverantwortliche Lebensführung zu 

bieten ,nicht gerecht. Der Antragsteller hat auch mit der Beschwerde schließlich keine 

Bereitschaft bekundet, sich in einer eigenen, vom Jugendamt am Ort der Schule 

angemieteten Wohnung unter (engmaschiger) ambulanter Betreuung durch das 

Jugendamt des Antragsgegners und entsprechender Hilfspersonen verselbständigen 

zu lassen oder sich zumindest auf den Versuch einer solchen Verselbständigung 

einzulassen.“ (Rz. 12) 

 



 

 

 

 

Gesetzliche Grundlagen 

 

I. SGB VIII 

§ 5 SGB VIII Wunsch- und Wahlrecht 

(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu 

wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie sind auf dieses Recht hinzuweisen. 

(2) Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen 

Mehrkosten verbunden ist. Wünscht der Leistungsberechtigte die Erbringung einer in § 78a genannten Leistung 

in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur 

entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung im Einzelfall oder nach Maßgabe 

des Hilfeplans (§ 36) geboten ist. 

 

§ 8 SGB VIII Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 

Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte im 

Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen. 

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an 

das Jugendamt zu wenden. 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten, wenn 

die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den 

Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten Buches bleibt unberührt. 

 

§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Auszug) 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, 

hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die 

Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich 

dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält 

das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat 

es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; 

dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des 

Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht 

abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

[…] 



 

 

 

 

§ 36 SGB VIII Mitwirkung, Hilfeplan 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der Entscheidung über die 

Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten 

und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und 

während einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die Annahme als 

Kind in Betracht kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in Satz 1 genannten 

Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen ist 

zu entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 

genannten Personen die Erbringung einer in § 78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger 

keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung 

der Leistung in dieser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplans nach Absatz 2 geboten ist. 

 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere Zeit zu 

leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung 

der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen 

Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die 

notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und 

notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so 

sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen. 

Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, so sollen auch die für die Eingliederung 

zuständigen Stellen beteiligt werden. 

 

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans sowie bei 

der Durchführung der Hilfe die Person, die eine Stellungnahme nach § 35a Absatz 1a abgegeben hat, beteiligt 

werden. 

(4) Vor einer Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe, die ganz oder teilweise im Ausland erbracht wird, 

soll zur Feststellung einer seelischen Störung mit Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35a Absatz 1a 

Satz 1 genannten Person eingeholt werden. 

 

 

 

II. SGB I 

 

§ 31 SGB I Vorbehalt des Gesetzes 

Rechte und Pflichten in den Sozialleistungsbereichen dieses Gesetzbuchs dürfen nur begründet, festgestellt, 

geändert oder aufgehoben werden, soweit ein Gesetz es vorschreibt oder zulässt. 

§ 60 SGB I Angabe von Tatsachen 

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat  

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zuständigen 

Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit 

der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden 

vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 

Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 

 

(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese 

benutzt werden. 

 

 



 

 

 

 

§ 61 SGB I Persönliches Erscheinen 

 

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers zur 

mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer für die Entscheidung über die Leistung 

notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen. 

§ 62 SGB I Untersuchungen 

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers ärztlichen 

und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit diese für die Entscheidung über die 

Leistung erforderlich sind. 

§ 63 SGB I Heilbehandlung 

Wer wegen Krankheit oder Behinderung Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des 

zuständigen Leistungsträgers einer Heilbehandlung unterziehen, wenn zu erwarten ist, daß sie eine Besserung 

seines Gesundheitszustands herbeiführen oder eine Verschlechterung verhindern wird. 

 

§ 64 SGB I Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

 

Wer wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten Schädigungsfolgen oder wegen Arbeitslosigkeit 

Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers an Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben teilnehmen, wenn bei angemessener Berücksichtigung seiner beruflichen Neigung 

und seiner Leistungsfähigkeit zu erwarten ist, daß sie seine Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit auf Dauer 

fördern oder erhalten werden. 

 

§ 65 SGB I Grenzen der Mitwirkung 

 

(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit  

1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen Sozialleistung oder 

ihrer Erstattung steht oder 

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann oder 

3. der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller oder Leistungsberechtigte die 

erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann. 

 

(2) Behandlungen und Untersuchungen,  

1. bei denen im Einzelfall ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit 

ausgeschlossen werden kann, 

2. die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder 

3. die einen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeuten, können abgelehnt werden. 

(3) Angaben, die dem Antragsteller, dem Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehende Personen (§ 383 Abs. 

1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung) die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer 

Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden, können verweigert werden. 

§ 65a SGB I Aufwendungsersatz 

(1) Wer einem Verlangen des zuständigen Leistungsträgers nach den §§ 61 oder 62 nachkommt, kann auf 

Antrag Ersatz seiner notwendigen Auslagen und seines Verdienstausfalls in angemessenem Umfang erhalten. 

Bei einem Verlangen des zuständigen Leistungsträgers nach § 61 sollen Aufwendungen nur in Härtefällen 

ersetzt werden. 

 

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der zuständige Leistungsträger ein persönliches Erscheinen oder eine 

Untersuchung nachträglich als notwendig anerkennt. 

 



 

 

 

 

§ 66 SGB I Folgen fehlender Mitwirkung 

 

(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 

60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der 

Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise 

versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt 

entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung 

des Sachverhalts erheblich erschwert. 

(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähigkeit, wegen 

Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten Schädigungsfolgen oder wegen 

Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist 

unter Würdigung aller Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß deshalb die Fähigkeit zur 

selbständigen Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht 

verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise 

versagen oder entziehen. 

(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der 

Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht 

innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist. 

§ 67 SGB I Nachholung der Mitwirkung 

Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die Leistungsvoraussetzungen vor, kann der Leistungsträger 

Sozialleistungen, die er nach § 66 versagt oder entzogen hat, nachträglich ganz oder teilweise erbringen. 



Fallbeispiel Mitwirkung 

 

 

Urlaubsersuchen einer jungen Volljährigen verweigert  - Androhung der Hilfebeendigung 

Birgit, 18 Jahre 

Birgit lebt seit einigen Jahren in einer stationären Einrichtung. Sie wollte gerne mit ihrem Freund ein 

paar Tage verreisen. Im Frühling 2019 informierte sie das Jugendamt über den anstehenden Urlaub. 

Ihre zuständige Sozialarbeiterin Fr. Z. verweigerte ihr bereits zum zweiten Mal einen Urlaub; bereits 

im Herbst des vorherigen Jahres durfte Birgit nicht wegfahren. Die Begründung nun: Urlaub sei 

während einer stationären Jugendhilfe nicht vorgesehen. 

In einer SMS von Fr. Z. an Birgit hieß es:  

„…Zum einen muss der Steuerzahler deinen Platz während deiner Abwesenheit zahlen, obwohl du für 

diese Zeit keine Leistungen in Anspruch nimmst. Zum anderen sollst du die Zeit in der Jugendhilfe 

effektiv nutzen und intensiv an deinen Zielen arbeiten. Da du bereits volljährig bist, muss die 

Jugendhilfe für dich zum Abschluss kommen.“ 

Die BBO Jugendhilfe nahm per Mail Kontakt mit der zuständigen Sozialarbeiterin auf und bat um 

Darstellung der Grundlage ihres Verbotes. Im Gespräch verwies die BBO Jugendhilfe auf die Inhalte 

des Berliner Rahmenvertrages für Hilfen in Einrichtungen und durch Dienste der Kinder- und 

Jugendhilfe. Dort steht unter Punkt 22.2., dass Urlaub Bestandteil der Jugendhilfe ist und Jugendliche 

einen Anspruch von 30 Tagen im Jahr haben. Das Jugendamt soll zwar über die Abwesenheit 

benachrichtigt werden, über eine Erlaubniserteilung ist dagegen nichts vermerkt.  

Daraufhin meldete sich Frau Z. in der Einrichtung mit der Info, dass Birgit Urlaub nehmen darf, aber 

die Hilfe dann beendet sei. Fr. Z. sah keinen weiteren Jugendhilfebedarf, wenn Birgit so selbstständig 

sei, in den Urlaub zu fahren. Außerdem treffe die Entscheidung über das Ende der Jugendhilfe die 

wirtschaftliche Jugendhilfe. Ihre Haltung bestätigte sie auch gegenüber der BBO Jugendhilfe in einem 

Telefonat. Nach Gesprächen mit Regional- und Jugendamtsleitung konnte dann eine Einigung in 

Birgits Sinne erzielt werden. Birgit fuhr in den Urlaub und es erfolgte ein Wechsel der zuständigen 

Fachkraft; die Hilfe wurde weitergeführt. Birgit berichtete, dass sie einen guten Kontakt zur neuen 

Sozialarbeiterin hat. 

 

Berliner Rahmenvertrag für Hilfen in Einrichtungen und durch Dienste der Kinder- und Jugendhilfe 

(BRV Jug vom 15.12.2006 / Fassung vom 01.02.2018) 

https://www.berlin.de/sen/jugend/recht/rahmenvertraege/brvjug/#rahmenvertrag 

Punkt 22. Abwesenheitszeiten 

22.1. Die Leistungserbringer sind verpflichtet, das zuständige Jugendamt von der Abwesenheit eines 

in einer Einrichtung Betreuten über den 3. Tag hinaus zu informieren und alle An- und 

Abwesenheitstage zu dokumentieren (…) 

22.2. Als vorübergehende Abwesenheit, während der das vereinbarte Entgelt weitergezahlt wird, gilt: 

(…) c. Abwesenheit aus Anlass eines Urlaubs für längstens 30 Tage innerhalb eines Kalenderjahres 

(ohne Wochenendbeurlaubung) - soweit nicht zu den Personensorgeberechtigten beurlaubt. (…) 
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Verweigerung der Fortsetzung der stationären Jugendhilfe - fehlende Bedarfsprüfung 

Janos, 20 Jahre 

Janos wuchs in einem gewaltbereiten Elternhaus auf. Der Vater ist Alkoholiker; er hat ihn und die Mutter des 

Öfteren geschlagen. Die Familie war dem Jugendamt schon lange bekannt und mit 16/17 Jahren eskalierten die 

Streitereien zwischen Janos und seinen Eltern. Janos zog dann über den Jugendnotdienst vor 2,5 Jahren ins BEW 

(2er WG).  

Janos hat den MSA und war im 3. Lehrjahr zur Kochausbildung. Er tat sich in der Ausbildung sehr schwer und 

konnte sich immer weniger motivieren, die Ausbildung durchzuhalten, zumal ihm der Beruf auch nicht mehr 

gefiel. Er wurde krank und hatte sich mit Unterstützung der Betreuer*innen an eine Krisenberatung gewandt. 

Ergebnis: Er wird die Zeit der Krankschreibung nutzen, um sich nach anderen beruflichen Möglichkeiten 

umzugucken und es in Erwägung ziehen, die Ausbildung zu kündigen. 

In der Hilfekonferenz im Februar 2019 eröffnete Frau L., Janos aktuelle Sozialarbeiterin, das Gespräch mit den 

Worten “ich bin entsetzt, dass du deine Ausbildung abgebrochen hast und habe bereits mit meinem Team 

darüber gesprochen, dass du aufgehört hast und nun gar nichts machst.“ Frau L. war nicht bereit, den weiteren 

Bedarf zu prüfen und teilte mit, dass die Hilfe Ende Mai 2019 endet. Es gelang den Betreuer*innen auf Janos 

Bedarf hinzuweisen und auch Janos schilderte, dass er weiterhin Unterstützung durch die Jugendhilfe brauche, 

weil er sich gerade in einer sehr krisenhaften Situation befinde. Frau L. ging nicht darauf ein, sondern empfand 

es als großzügig, die Hilfe für drei Monate fortzuschreiben. Der Bedarf wurde nicht weiter geprüft. Ein weiterer 

Verständigungsprozess fand nicht statt. 

Im Hilfezeitraum hatte es im Jugendamt vier verschiedene Bearbeiter*innen gegeben. Janos fiel es schwer von 

neuem über seine Probleme zu reden. Frau L. eröffnete beim Kennenlernen das Gespräch mit den Worten; “du 

wirst ja nun bald 19 Jahre und musst dir jetzt eine Wohnung suchen, denn bei uns im Haus wird mit 18 Jahren 

verselbständigt“. Die beiden Betreuer*innen schilderten Frau L. als menschlich unangenehm, ohne Empathie und 

sehr technokratisch.  

In einem Telefonat der BBO im März 2019 mit Frau L. blieb sie bei ihrer Einschätzung. Weitere Hilfe könne auch 

ambulant geleistet werden und notfalls könne die stationäre Hilfe auch um einen Monat verlängert werden. Die 

ambulante Hilfe könne der jetzige Träger übernehmen, um die Beziehungskontinuität aufrecht zu erhalten. Sie 

habe mit der sozialen Wohnungslosenhilfe gesprochen, Janos bekäme ein Jugendzimmer. Auf den Einwand, dass 

der Bedarf im Gespräch mit dem jungen Menschen wie auch dem freien Träger erörtert und festgelegt werde, 

sah sie nur die unterschiedliche Sichtweise. Die BBO verwies darauf, dass sie den jungen Menschen im 

Widerspruchsverfahren unterstützen werde. 

Anfang April 2019 bekam Janos eine Ablehnung. Daraufhin legte er Widerspruch ein. Da Janos große Ängste 

und Bedenken hatte, ist er parallel den Weg zum Sozialamt gegangen. Er stellte dort einen Antrag auf Hilfe nach 

§67 SGB XII. Janos wirkte inzwischen schon ziemlich fertig. In April schickte er die Kündigung der 

Ausbildungsstelle raus; er war noch krankgeschrieben und bezog Krankengeld.  

Letztendlich hatte Janos mehr Sicherheit gebraucht und sich entschlossen, die Hilfe nach § 67 SGB XII weiter zu 
verfolgen. Er bekam im Mai 2019 die Zusage eines Trägers. Dort konnte er ab Juni in eine BWG einziehen. Mit 
dieser Entscheidung erledigten sich weitere Schritte hinsichtlich des Widerspruches beim Jugendamt: Der BRJ 
schloss den Fall.  
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Jugendamt und Träger beenden die Hilfe aufgrund eines Verdachts auf Drogenhandel 

Lucas, 18 Jahre 

Lucas kam zu Hause mit seinen Eltern nicht gut zurecht. Er hatte eine psychisch belastende Zeit hinter 

sich und kiffte sehr viel. Deswegen wendete er sich im Februar 2019 an das Jugendamt. Sein 

Unterstützungsbedarf wurde gesehen und er konnte bereits im gleichen Monat in ein BEW einziehen.  

Lucas hatte nicht nur einen hohen Cannabiskonsum, sondern trank auch zuviel Alkohol. Er wollte 

drogenfrei leben und begann mit Hilfe von LogIn ein Abstinenzprogramm. Lucas orientierte sich in 

dieser Zeit vom Abitur auf ein Fachabitur um. 

Schon von Anfang an, war es für Lucas nicht einfach, gut im BEW anzukommen; es gab verschiedene 

Probleme mit den Bezugsbetreuer*innen. Außerdem wurde vor der Einrichtung mit Cannabis gedealt; 

Lucas wurde täglich damit konfrontiert. Eine Abmachung in der Einrichtung war, dass Lucas drogenfrei 

lebt. 

Ende Juni 2019 hielten sich fremde Leute vor seiner Tür auf (Lucas wohnte im Erdgeschoss) und 

begutachteten ein Päckchen Cannabis. Zwei Betreuer*innen sahen dies und sprachen Lucas an. Sie 

vermuteten, dass Lucas den Leuten das Päckchen verkauft hat. Lucas bestritt dies und bot an, dass 

diese sein Zimmer durchsuchen dürften. Darauf gingen sie nicht ein. 

Am Tag darauf kam die Einrichtungsleitung bei Lucas vorbei und teilte ihm mit, dass der Träger die 

Hilfe beenden wird. Er solle sich auf die Suche nach einem neuen Wohnort begeben; dafür hätte er 

zwei Wochen Zeit. Es gab weiterhin keinen Beweis für das vermutete Drogengeschäft. Lucas bot 

nochmal an, sein Zimmer zu durchsuchen. Dies passierte nicht. Lucas fragte, was er tun kann, um zu 

zeigen, dass er unschuldig ist? Er bekam darauf keine Antwort. 

Auf der zeitnah angesetzten Hilfekonferenz beendete das Jugendamt die Hilfe. Der Träger forderte 

Lucas auf, in den nächsten Tagen auszuziehen. Zunächst zu Freunden, und dann in einem Monat in ein 

Zimmer in der Sozialen Wohnhilfe. Schlussendlich entschied sich Lucas, dass er aus der Jugendhilfe 

raus möchte und war mit einem Wechsel in die Soziale Wohnhilfe einverstanden. 


